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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1964 Ausgegeben am 30. Dezember 1964 89. Stück

2 9 0 . Bundesgesetz: Anpassung der Anlagen E und F des Umsatzsteuergesetzes 1959 an die
3. Zolltarifgesetznovelle.

2 9 1 . Bundesgesetz: Energieanleihegesetz 1964.
2 9 2 . Bundesgesetz: Abänderung des 11. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes.
2 9 3 . Bundesgesetz: Übernahme der Bundeshaftung für Kredite an die Felbertauernstraße-

Aktiengesellschaft.
2 9 4 . Bundesgesetz: Bedeckung des Abganges des Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 1965.
2 9 5 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Bundesgesetzes über eine Abgabe von land- und

forstwirtschaftlichen Betrieben.

2 9 0 . Bundesgesetz vom 25. November 1964, mit dem die Anlagen E und F des
Umsatzsteuergesetzes 1959 an die 3. Zolltarifgesetznovelle angepaßt werden.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Die Anlage E des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 83/1963 und BGBl. Nr. 188/1964, wird neuerlich abgeändert wie folgt:
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7. Die Position „aus 97.06 C" hat zu lauten:

„aus 97.06 C Geräte für Freiluftspiele, Leichtathletik, Gymnastik und andere Sport-
arten, aus Kunststoffen, Kautschuk oder anderen unedlen Metallen als
Eisen oder Stahl 3".

Artikel II.

Die Anlage F des Umsatzsteuergesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 168/1962, BGBl. Nr. 83/1963 und BGBl. Nr. 188/1964, wird neuerlich abge-
ändert wie folgt:
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Artikel III.

Die Artikel I und II sind auf steuerbare und vergütungsfähige Vorgänge anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1964 bewirkt werden.

Artikel IV.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

2 9 1 . Bundesgesetz vom 10. Dezember
1964, betreffend die Übernahme der Bundes-
haftung für eine von der Verbundgesellschaft
gemeinsam mit der Tauernkraftwerke A. G.
zu begebende Anleihe (Energieanleihegesetz

1964).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird er-
mächtigt, für eine von der Österreichischen
Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Ver-
bundgesellschaft) gemeinsam mit der Tauern-
kraftwerke A. G. im Jahre 1964 zu begebende
Anleihe bis zum Höchstbetrag von 400 Millionen
Schilling namens des Bundes die Haftung gemäß
§ 1357 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch zu
übernehmen.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

2 9 2 . Bundesgesetz vom 10. Dezember
1964, mit dem das 11. Staatsvertragsdurch-
führungsgesetz, BGBl. Nr. 195/1962, abge-

ändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der § 35 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
5. Juli 1962, betreffend die Durchführung des
Artikels 27 § 2 des Staatsvertrages (11. Staatsver-
tragsdurchführungsgesetz), BGBl. Nr. 195/1962,
hat zu lauten:.

„(1) Entschädigungen und Zinsen (§ 34 Abs. 1),
die auf Grund der Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes gewährt werden, bilden keine steuer-
pflichtigen Einnahmen."

Artikel II.

Verfahren, die durch rechtskräftige, dem Ar-
tikel I entgegenstehende Abgabenbescheide ab-
geschlossen wurden, sind über Antrag wiederauf-
zunehmen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember
1965 beim zuständigen Finanzamt einzubringen.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

2 9 3 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1964, betreffend die Übernahme der Bundes-
haftung für Kredite an die Felbertauern-

straße-Aktiengesellschaft.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für den Bund bis zu einem Betrag
von 120 Millionen Schilling zuzüglich Zinsen und
Kosten die Haftung als Bürge und Zahler gemäß
§ 1357 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für
Darlehen und Anleihen zu übernehmen, die die
Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft für den
Ausbau der Felbertauernstraße von Mittersill
nach, Matrei in Osttirol und des dazugehörigen
Straßentunnels aufnimmt.

§ 2. Eine Haftung gemäß § 1 darf nur über-
nommen werden,

1. wenn sich die Felbertauernstraße-Aktien-
gesellschaft verpflichtet hat, für die Benützung der
Felbertauernstraße ein Entgelt zu verlangen; die
Festsetzung der Höhe des Entgeltes hat nach
Fahrzeuggattung und Entfernung zu erfolgen; sie
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kann aber auch von anderen Merkmalen ab-
hängig gemacht werden, insoweit dies im In-
teresse der Wirtschaftlichkeit des Straßenbetrie-
bes geboten ist; eine Ausnahme bestimmter Fahr-
zeugkategorien von der Entgeltleistung ist mög-
lich;

2. wenn durch die Satzung der Gesellschaft
sichergestellt ist, daß alle Maßnahmen des Vor-
standes hinsichtlich des Benützungsentgeltes (Zif-
fer 1) der Zustimmung des Aufsichtsrates bedür-
fen.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

2 9 4 . Bundesgesetz vom 16. Dezember
1964, betreffend die Bedeckung des Abganges
des Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr

1965.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Das Bundesministerium für Finanzen wird
ermächtigt, dem Milchwirtschaftsfonds (Markt-
ordnungsgesetz, BGBl. Nr. 276/1958) zur Erfül-
lung seiner gesetzlichen Aufgaben im Geschäfts-
jahr 1965 einen Zuschuß zu gewähren, dessen
Höhe durch den Betrag bestimmt wird, um den
die Summe der vom Milchwirtschaftsfonds in
diesem Geschäftsjahr gemäß §§ 6 und 7 Abs. 3
des Marktordnungsgesetzes gewährten Zuschüsse
und Transportkostenvergütungen die Summe der
im gleichen Zeitraum an den Milchwirtschafts-
fonds gemäß §§ 4, 5 und 7 Abs. 1 und 2 des
Marktordnungsgesetzes entrichteten Preisaus-
gleichsbeiträge und Transportausgleichsbeiträge
übersteigt.

§ 2. Der Zuschuß gemäß § 1 darf den Gesamt-
betrag von 392'3 Millionen Schilling nicht über-

steigen. Er ist zu Lasten des finanzgesetzlichen
Ansatzes Kapitel 18 Titel 10 § 3 „Milchpreisaus-
gleich" unter der Post 30 „Zuschuß zum Ge-
barungsabgang des Milchwirtschaftsfonds" zu
verausgaben und zu bedecken.

§ 3. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1965 in Kraft. Mit seiner Vollziehung ist das
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz

2 9 5 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1964,
mit dem das Bundesgesetz über eine Abgabe
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der erste Satz des § 3 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 166/1960 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 5/1962 hat zu lauten:

„Die Abgabe beträgt 150 v. H., ab 1. Jän-
ner 1962 175 v.H., ab 1. Jänner 1963 200 v. H.
und ab 1. Jänner 1965 225 v. H. der Bemessungs-
grundlage nach § 2."

Artikel II.

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Beginn des
Kalenderjahres 1965 in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Schmitz
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